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Auf die Berufung der KlÃ¤gerin wird das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom
16.01.2019 abgeÃ¤ndert und der Bescheid vom 24.11.2015 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 03.03.2017 aufgehoben.

Der Beklagte hat der KlÃ¤gerin die auÃŸergerichtlichen Kosten im Klage- und
Berufungsverfahren zu erstatten.

Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand

Die KlÃ¤gerin wehrt sich gegen die Herabsetzung des ihr zuerkannten Grades der
Behinderung (GdB).

Mit Bescheid vom 27.10.2009 wurde bei der KlÃ¤gerin wegen einer Erkrankung der
linken Brust in HeilungsbewÃ¤hrung ein GdB von 50 festgestellt. Auf
Neufeststellungsantrag der KlÃ¤gerin hin wurde der GdB mit Bescheid vom
14.12.2010 unter zusÃ¤tzlicher BerÃ¼cksichtigung einer seelischen Erkrankung
(Einzel-GdB 30) mit 60 seit 16.09.2010 festgestellt.

Im Rahmen des im Mai 2014 von Amts wegen eingeleiteten Verfahrens zur
Ã�berprÃ¼fung des GdB ging der versorgungsÃ¤rztliche Dienst nach Auswertung
der beigezogenen medizinischen Unterlagen von einem rezidivfreien Ablauf der
HeilungsbewÃ¤hrung aus und bewertete den Gesamt-GdB mit noch 50 (unter
anderem Depression: 40, WirbelsÃ¤ulenerkrankung: 20, Funktionsbehinderung der
unteren ExtremitÃ¤ten: 20). Mit Bescheid vom 26.11.2014 traf der Beklagte
daraufhin folgende Feststellung:

â��Der Bescheid vom 14.12.2010 wird gemÃ¤Ã� Â§ 48 SGB X aufgehoben. Der
Grad der Behinderung (GdB) betrÃ¤gt ab 29.11.2014 nur noch 50â��.

Mit weiterem Bescheid vom 27.11.2014 lehnte der Beklagte den Antrag der
KlÃ¤gerin auf Feststellung gesundheitlicher Merkmale (Merkzeichen G) ab. Die
KlÃ¤gerin legte nur gegen diesen Bescheid Widerspruch ein.

Im Zuge der im anschlieÃ�enden Widerspruchsverfahren angestellten weiteren
medizinischen SachverhaltsaufklÃ¤rung gelangte der versorgungsÃ¤rztliche Dienst
zum Ergebnis, der Gesamt-GdB bei der KlÃ¤gerin betrage nur 30 (entsprechend
dem Einzel-GdB von 30 fÃ¼r die seelische StÃ¶rung). Nach vorheriger AnhÃ¶rung
erlieÃ� der Beklagte den Bescheid vom 24.11.2015 mit folgenden
VerfÃ¼gungssÃ¤tzen:

â��Der Bescheid vom 26.11.2014 wird gemÃ¤Ã� Â§Â 45 SGB X mit Wirkung fÃ¼r
die Zukunft zurÃ¼ckgenommen. Der Grad der Behinderung (GdB) betrÃ¤gt ab
01.12.2015 30â��.

Zur BegrÃ¼ndung wurde ausgefÃ¼hrt, der Bescheid vom 26.11.2014 sei im
Zeitpunkt seines Erlasses rechtswidrig gewesen, weil mit diesem der GdB von 60
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auf 50 herabgesetzt worden sei, obwohl der korrekt bewertete GdB nur 30 betrage.
Mit Widerspruchsbescheid vom 03.03.2017 wies der Beklagte mit inhaltsgleicher
BegrÃ¼ndung den Widerspruch der KlÃ¤gerin gegen den Bescheid vom 24.11.2015
als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 16.03.2017 Klage zum Sozialgericht Karlsruhe (SG)
erhoben, mit der sie die Beibehaltung eines GdB von 50 begehrt hat. Das SG hat mit
Urteil vom 16.01.2019 den Bescheid vom 24.11.2015 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 03.03.2017 insoweit aufgehoben, als der Beklagte
einen niedrigeren Gesamt-GdB als 40 festgestellt hat und hat im Ã�brigen die Klage
abgewiesen. Es hat sich dabei zur BegrÃ¼ndung im Wesentlichen auf die beiden
von Amts wegen eingeholten Gutachten auf orthopÃ¤dischem Gebiet (J) vom
25.01.2018 und auf nervenÃ¤rztlichem Gebiet (N) vom 26.06.2018 gestÃ¼tzt.

Gegen das der KlÃ¤gerin am 23.01.2019 zugestellte Urteil hat diese am 13.02.2019
Berufung beim Landessozialgericht (LSG) Baden-WÃ¼rttemberg eingelegt und ihr
Begehren weiterverfolgt. Sie hat zur BegrÃ¼ndung im Wesentlichen geltend
gemacht, aufgrund ihrer orthopÃ¤dischen und nervenÃ¤rztlichen Erkrankungen sei
zum maÃ�geblichen Zeitpunkt ein Gesamt-GdB von 50 gegeben gewesen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom 16.01.2019 abzuÃ¤ndern und den
Bescheid des Beklagten vom 24.11.2015 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 03.03.2017 aufzuheben.

Der Beklagte hat keinen Antrag gestellt.

Im ErÃ¶rterungstermin vom 27.08.2020 hat der Berichterstatter die Beteiligten
darauf hingewiesen, dass mit dem Bescheid vom 24.11.2015 zwar der Teil-
Aufhebungsbescheid vom 26.11.2014, mit dem seinerseits der die ursprÃ¼ngliche
GdB-Festsetzung auf 60 begrÃ¼ndende Bescheid vom 14.12.2010 teilweise
aufgehoben worden sei, zurÃ¼ckgenommen worden sei, dieser Bescheid sich aber
nicht zu dem ursprÃ¼nglichen Bescheid vom 14.12.2010 und der dortigen
Festsetzung eines GdB von 60 verhalte. Insgesamt gehe man daher nach
vorlÃ¤ufiger PrÃ¼fung der Sach- und Rechtslage davon aus, dass der Bescheid vom
24.11.2015 rechtswidrig sei und aufgehoben werden mÃ¼sse.

Die Beteiligten haben in diesem ErÃ¶rterungstermin ihr EinverstÃ¤ndnis mit einer
Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung erklÃ¤rt.

Zur weiteren Darstellung des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteiligten wird
auf den Inhalt der vorliegenden Verwaltungsakten des Beklagten sowie der
Prozessakten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Berufung der KlÃ¤gerin, Ã¼ber die der Senat gemÃ¤Ã� Â§ 124 Abs. 2
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Sozialgerichtsgesetz (SGG) ohne mÃ¼ndliche Verhandlung entscheiden kann, ist
nach Â§Â§ 143, 144 SGG statthaft und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig, insbesondere
form- und fristgerecht (Â§ 151 Abs. 1 SGG) erhoben. Sie ist auch begrÃ¼ndet.

StreitgegenstÃ¤ndlich ist vorliegend der Bescheid vom 24.11.2015 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 03.03.2017, mit dem der Beklagte den Bescheid vom
26.11.2014 gemÃ¤Ã� Â§ 45 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)
zurÃ¼ckgenommen hat, soweit dieser den zuletzt mit Bescheid vom 14.12.2010
festgestellten GdB gemÃ¤Ã� Â§ 48 SGB X nur aufgehoben hat, soweit dieser hÃ¶her
als 50, statt â�� wie aus Sicht des Beklagten zutreffend â�� hÃ¶her als 30
festgestellt war.

Das SG hat in der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht die
streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheide nur teilweise aufgehoben und im Ã�brigen die
Klage abgewiesen. Denn der Bescheid vom 24.11.2015 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 03.03.2017 ist in vollem Umfang rechtswidrig.

Gem. Â§ 45 Abs. 1 SGB X darf, soweit ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen
rechtlich erheblichen Vorteil begrÃ¼ndet oder bestÃ¤tigt hat (begÃ¼nstigender
Verwaltungsakt), rechtswidrig ist, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, nur
unter den EinschrÃ¤nkungen der AbsÃ¤tze 2 bis 4 ganz oder teilweise mit Wirkung
fÃ¼r die Zukunft oder fÃ¼r die Vergangenheit zurÃ¼ckgenommen werden. Gem.
Abs. 2 S. 1 der Regelung darf ein rechtswidriger begÃ¼nstigender Verwaltungsakt
nicht zurÃ¼ckgenommen werden, soweit der BegÃ¼nstigte auf den Bestand des
Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter AbwÃ¤gung mit dem
Ã¶ffentlichen Interesse an einer RÃ¼cknahme schutzwÃ¼rdig ist. Das Vertrauen ist
in der Regel schutzwÃ¼rdig, wenn der BegÃ¼nstigte erbrachte Leistungen
verbraucht oder eine VermÃ¶gensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder
nur unter unzumutbaren Nachteilen rÃ¼ckgÃ¤ngig machen kann (Satz 2).
GemÃ¤Ã� Â§Â 45 Abs. 2 S. 3 SGB X kann sich der BegÃ¼nstigte auf Vertrauen nicht
berufen, soweit
er den Verwaltungsakt durch arglistige TÃ¤uschung, Drohung oder Bestechung
erwirkt hat,
der Verwaltungsakt auf Angaben beruht, die der BegÃ¼nstigte vorsÃ¤tzlich oder
grob fahrlÃ¤ssig in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollstÃ¤ndig gemacht
hat, oder
er die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober
FahrlÃ¤ssigkeit nicht kannte; grobe FahrlÃ¤ssigkeit liegt vor, wenn der
BegÃ¼nstigte die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem MaÃ�e verletzt hat.

Der Bescheid vom 26.11.2014 ist nach der Legaldefinition in Â§ 45 Abs. 1 S. 1 SGB
X zunÃ¤chst kein begÃ¼nstigender Verwaltungsakt, sondern ein belastender. Denn
mit diesem Bescheid ist die letztmalige Feststellung eines (hÃ¶heren) GdB,
nÃ¤mlich von 60, durch den Bescheid vom 14.12.2010 wegen angenommener
wesentlicher Ã�nderung in den VerhÃ¤ltnissen der KlÃ¤gerin nach MaÃ�gabe des Â§
48 SGB X insoweit aufgehoben worden, als dort die Feststellung eines GdB Ã¼ber
50 erfolgt ist.
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Eine darÃ¼berhinausgehende Regelung trifft der Bescheid vom 26.11.2014 nicht.
Eine solche Ã�nderung lÃ¤sst sich insbesondere nicht dem in rechtlicher Hinsicht
unprÃ¤zisen, vom Beklagten aber regelmÃ¤Ã�ig in dieser Weise verwendeten
VerfÃ¼gungssatz des Bescheides entnehmen. Bei der Auslegung von
Verwaltungsakten ist in Anwendung der fÃ¼r WillenserklÃ¤rungen maÃ�geblichen
GrundsÃ¤tze (Â§Â§ 133, 157 des BÃ¼rgerlichen Gesetzbuches) vom objektiven
Sinngehalt ihrer ErklÃ¤rungen auszugehen, wie sie der EmpfÃ¤nger bei
verstÃ¤ndiger WÃ¼rdigung nach den UmstÃ¤nden des Einzelfalls objektiv
verstehen musste, wobei der der Bestandskraft (Bindungswirkung) zugÃ¤ngliche
VerfÃ¼gungssatz zu Grunde zu legen und zur KlÃ¤rung seines Umfangs die
BegrÃ¼ndung des Bescheides zu berÃ¼cksichtigen ist (BSG, Urteil vom
16.11.2005, B 2 U 28/04 R, juris).

Zwar kÃ¶nnte die Formulierung: â��Der Bescheid vom 14.12.2010 wird gemÃ¤Ã� 
Â§ 48 SGB X aufgehoben. Der Grad der Behinderung (GdB) betrÃ¤gt ab 29.11.2014
nur noch 50 (in Worten: fÃ¼nfzig)â�� dahingehend verstanden werden, dass der
ursprÃ¼ngliche Bescheid in vollem Umfang aufgehoben worden ist und in einer
weiteren, hiervon rechtlich getrennten VerfÃ¼gung eine neue, hiervon
unabhÃ¤ngige Feststellung des GdB mit 50 erfolgt ist. Ein solches VerstÃ¤ndnis
dieser in stÃ¤ndiger Ã�bung vom Beklagten verwendeten Formulierung liegt aber
aus Sicht eines objektiven ErklÃ¤rungsempfÃ¤ngers nicht nur fern, weil sie in
gravierender und nicht nachvollziehbarer Weise der Systematik der Â§Â§ 44 ff. SGB
X (vgl. hierzu auch den Wortlaut in Â§ 48 Abs. 1 S. 1 SGB X bzw. Â§ 45 Abs. 1 S. 1
SGB X: â��Soweitâ��) widersprechen wÃ¼rde. Eine solche Auslegung wÃ¼rde auch
regelmÃ¤Ã�ig zur teilweisen Rechtswidrigkeit der AufhebungsÂentÂscheiÂdungen
des Beklagten, nÃ¤mlich in dem Umfang, in dem der Feststellungsbescheid auch
insoweit aufgehoben wird, als er trotz wesentlicher Ã�nderung in tatsÃ¤chlicher
oder rechtlicher Hinsicht noch rechtmÃ¤Ã�ig ist, fÃ¼hren. Aus Sicht eines
objektiven ErklÃ¤rungsempfÃ¤ngers spricht daher weiterhin gegen eine solche
Auslegung, dass es keine Anhaltspunkte fÃ¼r eine bewusste stÃ¤ndige
rechtswidrige Verwaltungspraxis des Beklagten gibt, vielmehr anzunehmen ist, dass
der Beklagte eine solche vermeiden will, die vom Beklagten gewÃ¤hlte
BegrÃ¼ndung der RÃ¼ckÂnahme- bzw. Aufhebungsentscheidungen regelmÃ¤Ã�ig,
so auch vorliegend, deutlich machten, dass damit lediglich (untechnisch
gesprochen) eine â��Anpassungâ�� an die geÃ¤nderten tatsÃ¤chlichen und/oder
rechtlichen VerhÃ¤ltnisse beabsichtigt ist, dieses Ziel in (einzig) gesetzeskonformer
Weise ohne weiteres durch eine nur teilweise Aufhebung bzw. RÃ¼cknahme
erreicht werden kann und einer solchen Auslegung auch der Wortlaut nicht
entgegensteht. Aus Sicht eines objektiven ErklÃ¤rungsempfÃ¤ngers stellen sich
deshalb die vom Beklagten gewÃ¤hlten beiden SÃ¤tze im Tenor des Bescheides
vom 26.11.2014 als eine einheitliche VerfÃ¼gung des Inhaltes, dass die bisherige
Festsetzung des GdB teilweise, nÃ¤mlich soweit der GdB Ã¼ber 50 festgestellt war,
aufgehoben wird, dar.

Danach regelt der Bescheid vom 26.11.2014 lediglich eine, den KlÃ¤ger belastende,
teilweise Aufhebung des Bescheides vom 14.12.2010. Dessen ungeachtet ist der
Aufhebungsbescheid auch zugleich begÃ¼nstigend. Ob ein Verwaltungsakt
begÃ¼nstigend oder nicht begÃ¼nstigend ist, richtet sich nach der gegenwÃ¤rtigen
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subjpektiven Sicht des Betroffenen (BSG, Urteil vom 28.09.1999, B 2 U 32/98 R zu 
Â§ 44 SGB X; BSG, Urteil vom 13.08.2014, B 6 KA 38/13 R, beide juris, auch zum
Nachfolgenden). Dabei sind neben den im Verwaltungsakt getroffenen Regelungen
auch deren unmittelbaren gesetzlichen Folgen zu berÃ¼cksichtigen.
Dementsprechend hat das BSG (Urteil vom 13.08.2014, a.a.O., Rn. 23) einem
Bescheid, in dem gegenÃ¼ber dem Adressaten eine zu niedrige
Regressverpflichtung ausgesprochen wird, zuerkannt, dass dieser zwar eine
Belastung insofern beinhaltet, als Ã¼berhaupt eine Verpflichtung festgelegt wird,
gleichzeitig aber insoweit eine BegÃ¼nstigung enthÃ¤lt, als gemessen an den
gesetzlichen Vorgaben eine Minderbelastung festgelegt wird. Soweit spÃ¤ter die
BegÃ¼nstigung eingeschrÃ¤nkt oder beseitigt werden soll, beurteilt sich dies nach 
Â§ 45 Abs. 1 SGB X. Ã�bertragen auf den vorliegenden Fall enthÃ¤lt der Bescheid
vom 26.11.2014 zwar eine Belastung insoweit, als der GdB von 60 auf 50
herabgesetzt wurde; zugleich ist in dem Absehen von einer weiteren Herabsetzung
auf einen noch niedrigeren GdB eine BegÃ¼nstigung zu sehen, weshalb der
Beklagte zu Recht vorliegend Â§ 45 SGB X angewandt hat, der KlÃ¤ger durch die
(teilweise) RÃ¼cknahme dieser BegÃ¼nstigung beschwert ist und sich
zulÃ¤ssigerweise hiergegen mit der isolierten Anfechtungsklage zur Wehr setzen
kann.

Der Bescheid vom 24.11.2015 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
03.03.2017 ist bereits deshalb rechtswidrig, weil der Beklagte es versÃ¤umt hat,
zusÃ¤tzlich zur RÃ¼cknahme des Bescheides vom 26.11.2014 zugleich auch den
Bescheid vom 14.12.2010 gemÃ¤Ã� Â§ 48 SGB X teilweise aufzuheben.

Der streitgegenstÃ¤ndliche RÃ¼cknahmebescheid vom 24.11.2015 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 03.03.2017 verhÃ¤lt sich ausschlieÃ�lich
gegenÃ¼ber dem Bescheid vom 26.11.2014. Dies ergibt sich aus dem eindeutigen
Wortlaut des Bescheides vom 24.11.2015 wie auch des Widerspruchsbescheides
vom 03.03.2017. Sowohl in den jeweiligen VerfÃ¼gungssÃ¤tzen wie auch in den
EntscheidungsgrÃ¼nden wird ausschlieÃ�lich der Bescheid vom 26.11.2014 und
ausschlieÃ�lich dessen RÃ¼cknahme wegen anfÃ¤nglicher Rechtswidrigkeit
thematisiert; im Hinblick auf den Bescheid vom 14.12.2010 ist lediglich die
Aufforderung enthalten, diesen nach Eintritt der Bestandskraft zur Aufnahme eines
Vermerks einzusenden. Dieser Hinweis macht deutlich, dass dem Beklagten der
Feststellungsbescheid vom 14.12.2010 wohlbekannt war und er von dessen
ZurÃ¼cknahme bzw. Aufhebung bewusst aufgrund einer Verkennung der
rechtlichen Voraussetzungen abgesehen hat. Eine erweiternde Auslegung der
streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheide dahingehend, dass damit zugleich auch eine
Aufhebung des Bescheides vom 14.12.2010 wegen Ã�nderung der tatsÃ¤chlichen
VerhÃ¤ltnisse beabsichtigt sei, verbietet sich letztlich auch deshalb, weil der
Beklagte seine Entscheidung explizit auf eine anfÃ¤ngliche Rechtswidrigkeit der
maÃ�geblichen Entscheidung und ausschlieÃ�lich auf Â§ 45 SGB X stÃ¼tzt,
wohingegen im Bescheid vom 26.11.2014 ausdrÃ¼cklich eine wesentliche
Ã�nderung und hieraus resultierende Aufhebung gemÃ¤Ã� Â§ 48 SGB X genannt
wird.

Damit erschÃ¶pft sich der Bescheid vom 24.11.2015 in Gestalt des
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Widerspruchsbescheides vom 03.03.2017 in der teilweisen ZurÃ¼cknahme des
Bescheides vom 26.11.2014, nÃ¤mlich soweit dieser der KlÃ¤gerin einen GdB von
Ã¼ber 30 belassen hat. Der aus Sicht des Beklagten zu hohe GdB von 50 beruht
indes nicht auf dem Bescheid vom 26.11.2014, sondern auf der letzten Feststellung
eines GdB mit Bescheid vom 14.12.2010 in der Gestalt, die dieser durch die
teilweise Aufhebung mit Bescheid vom 26.11.2014 erhalten hat. Die bloÃ�e
teilweise ZurÃ¼cknahme des Aufhebungsbescheides vom 26.11.2014 gemÃ¤Ã� Â§
45 SGB X ohne gleichzeitige (weitere) teilweise Aufhebung des
Feststellungsbescheides vom 14.12.2010 vermag deshalb nicht die vom Beklagten
beabsichtigte Herabsetzung des GdB auf 30 zu bewerkstelligen. Die ZurÃ¼cknahme
im Bescheid vom 24.11.2015 steht damit im Widerspruch zum bestandskrÃ¤ftigen
Bescheid vom 14.12.2010 und vermag diesen Widerspruch nicht aufzulÃ¶sen, da
sie sich zu diesem Bescheid, wie dargestellt, gerade nicht verhÃ¤lt.

Der Bescheid vom 24.11.2015 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
03.03.2017 ist daher rechtswidrig und auf die Klage der KlÃ¤gerin hin vollstÃ¤ndig
aufzuheben. Damit verbleibt es bei dem mit Bescheid vom 14.12.2010 in der
Gestalt des Teil-Aufhebungsbescheides vom 26.11.2014 festgestellten GdB von 50.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten beruht auf Â§ 193 SGG.

Gegenstand der Entscheidung des Senats ist eine seit Jahren geÃ¼bte Praxis des
Beklagten, weshalb die Revision zugelassen wird (Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG).

Â 

Erstellt am: 24.02.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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